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Kapitel 9810 Titel 84059 

 

abgelaufene Haushaltsjahre (Ansatz 2020)  2.100.000 € 

laufendes Haushaltsjahr (fortgeschriebenes Soll): 11.960.000 € 

kommendes Haushaltsjahr: 0 € 

Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres: 0 € 

Verfügungsbeschränkungen: 11.960.000 € 

aktuelles Ist (Stand 15.01.2026): 0 € 

  

 
 

Kapitel 1295 Titel 88410 

 

Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres: 10.243.000 € 

Ansatz des laufenden Haushaltsjahres: 1.680.000 € 
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres: 10.243.000 € 

Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres: 10.243.000 € 

Verfügungsbeschränkungen: 0 € 

Aktuelles Ist (Stand 15.01.2026): 0 € 

 

Neue Gesamtkosten gem. geprüfter BPU vom 24.07.2023:  20.469.000 € 

 

 

Haushaltsrechtliche Grundlagen: 

 

§ 7 Abs. 1 HG 2026/2027: 

„(1) Zur Aufhebung einer Sperre gemäß § 24 Absatz 3 Satz 3 der Landeshaushaltsord-

nung bedarf es bei Baumaßnahmen mit einem Gesamtkostenrahmen von über 1.000.000 

Euro zusätzlich zur Einwilligung der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung der Ein-

willigung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses, sofern die Prüfung der Unter-
lagen nach § 24 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung ergibt, dass der Rahmen der bei 

Veranschlagung dargelegten Gesamtkosten überschritten wird.“ 

Auflage Nr. 15 a) zum Haushaltsplan 2026/2027 

15. „Die Veranschlagungen nach § 24 Abs. 3 LHO sind zukünftig auf einzelne Ausnahme-

fälle zu beschränken. 
a) Im Falle des Erfordernisses einer Einwilligung des Hauptausschusses gemäß § 7 Abs. 

1 HG 2026/2027 muss der Bericht des Prüfungsergebnis der BPU erläutern und eine Dar-

stellung der zu erwartenden Nutzungskosten (Betriebs- und Instandsetzungskosten gem. 

Vordruck SenStadtWohn III 1323.H F; dort wo keine Kostenrichtwerttabellen von Sen-

StadtWohn vorhanden sind, können ersatzweise normierte Richtkostenvergleichswerte 

verwendet werden) und daraus abgeleitet eine Bestätigung der Wirtschaftlichkeit der Ge-

samtmaßnahme enthalten. Sofern in den Titelerläuterungen ausnahmsweise noch nicht 

dargelegt, sind in dem Bericht auch die Notwendigkeit der Baumaßnahme zu begründen 

und der bei Berlin bei einem Verzicht auf die Baumaßnahme erwachsende Nachteil dar-

zustellen. Betragliche Abweichungen sind synoptisch darzustellen und zu begründen.“ 
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§ 24 Abs. 3 LHO 

„Ausnahmen von Absätzen 1 und 2 sind nur zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich 

ist, die Unterlagen rechtzeitig fertigzustellen, und aus einer späteren Veranschlagung Ber-

lin ein Nachteil erwachsen würde. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläute-

rungen zu begründen. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, 

für welche die Unterlagen noch nicht vorliegen, sind gesperrt.“ 

 

I. Beschlussempfehlung 

 

Der Hauptausschuss stimmt der Freigabe der gesetzlich und qualifiziert gesperrt veran-

schlagten Ausgaben für diese Baumaßnahme zu und nimmt den Bericht über das Prüfer-

gebnis der Bauplanungsunterlagen zur Kenntnis (§ 24 Abs. 3 S. 3 LHO, § 7 Abs. 1 HG 

26/27, II. A. 15 a) der Auflagen zum Haushalt 2026/2027). 

 

Hierzu wird berichtet: 

 

Vorbemerkungen 

 

Die Mittel für die Maßnahme sind nach § 24 Abs. 3 LHO, § 7 Abs. 1 HG 26/27 qua-
lifiziert gesperrt veranschlagt. Die Aufhebung der Sperre bedarf zusätzlich zur Einwil-

ligung der Senatsverwaltung für Finanzen der Einwilligung des Hauptausschusses, da 

der Rahmen der bei Veranschlagung dargelegten Gesamtkosten überschritten wird. 
 

Darüber hinaus ist dem Hauptausschuss gemäß Nr. 15 a) der Auflagen zum Haushalt 

2026/2027 zu berichten. 
 

Für die oben bezeichnete Baumaßnahme wurde die Zustimmung zu nach Veranschlagung 

vorgenommenen Änderungen von Planungsunterlagen beantragt und von SenFin mit 

Schreiben vom 30.05.2025 genehmigt, s. Anlage 1. Gegenüber der bisherigen Planung 

machen die Kosten aufgrund von Planänderungen weniger als 10 % der Gesamtkosten 

aus, sodass diesbezüglich kein Zustimmungserfordernis des Hauptausschusses vorliegt. 

Ein Zustimmungserfordernis des Hauptausschusses ergibt sich allerdings aus 

§ 7 Abs. 1 HG 2026/2027, da bei erstmaliger Veranschlagung der Zuschussbaumaß-

nahme im SIWA auf der Grundlage eines Erläuterungsberichtes Gesamtkosten in Höhe 
von 20.000.000 € benannt wurden und sich die Gesamtkosten erhöht haben. 

 

1. Projektbeschreibung 

 

Es handelt sich um den Neubau eines Studierendenwohnheims mit 176 Wohnheimplätzen 
und 4.148 qm NUF 1-7, auf dem landeseigenen Grundstück, 6-geschossig, eingefügt in 

die bereits vorhandene Bestandsbebauung mit drei separaten, ebenfalls 6-geschossigen 

Studierendenwohnheimen auf dem Grundstück Aristotelessteig 2-12, die vom studieren-

denWERK Berlin als Anstalt öffentlichen Rechts bereits betrieben und bewirtschaftet wer-

den. Von den 176 Wohneinheiten sind zwei rollstuhlgerechte und 16 barrierefreie, für aus-

schließlich alleinstehende Personen geplant. 
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Für die Lage des neuen Gebäudes wurde in Abstimmung mit dem Bezirksamt Lichtenberg 

eine Grundstücksanalyse durchgeführt. Das neue Wohnheim wird auf dem nördlichen Teil 

des Grundstücks errichtet und schließt damit den bestehenden begrünten Innenhof Rich-

tung Straße ab. Der geschlossene Hofbereich soll zu einer attraktiven Freianlage für die 

Bewohner und Bewohnerinnen entwickelt werden. Es sollen vielfältige Sportnutzungen, 

Grillplätze, Liege- und Sitzelemente sowie Ruhezonen angeboten werden.  

Das neue Gebäude ist als KfW55 Haus konzipiert. Es wird mit einer PV-Anlage ausgestat-

tet. Ein entsprechender Vertrag mit den Berliner Stadtwerken wurde bereits abgeschlos-

sen. Es wird ebenfalls wie die Bestandsgebäude mit Fernwärme versorgt. Hierzu wurde 

bereits ein Anschluss an das Bestandsgebäude Aristotelessteig 6 erstellt, so dass der Neu-
bau ohne größere Erdarbeiten angebunden werden kann. Abwasserkanäle, die Trinkwas-

serversorgung, Starkstrom-, Fernmelde – und IT-Anlagen der Bestandsgebäude liegen in 

unmittelbarer Nähe an.  

Vor der Herstellung der Baugrube müssen der bestehende Müllplatz sowie eine alte 

Heiztrasse zurückgebaut und vorhandene Leitungen umverlegt werden. Mit diesen vorbe-
reitenden Arbeiten soll nach Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen und des 

Hauptausschusses zur Freigabe der nach § 24 Abs. 3 LHO gesperrt veranschlagten SIWA-

Mittel zeitnah begonnen werden.  

Die Baugenehmigung Nr. 2020/157 liegt bereits seit dem 14.02.2022 vor.  

 

2. Bericht über das Prüfergebnis der Bauplanungsunterlagen (BPU) 

 

Für das Bauvorhaben liegt eine geprüfte BPU gemäß Prüfbericht der Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen vom 24.07.2023 mit festgesetzten Gesamtkos-

ten in Höhe von 20.469.000 € vor (BPI II. Quartal 2023), s. Anlage 2. Das Bauvorhaben 

wurde nach den Orientierungswerten des Deutschen Studentenwerks für vergleichbare 

Referenzobjekte geplant. Es soll durch das studierendenWERK Berlin als Bauherr und 

Baudienststelle errichtet werden.  

Für die oben bezeichnete Baumaßnahme wurde die Zustimmung zu nach Veranschlagung 

vorgenommenen Änderungen von Planungsunterlagen beantragt und von SenFin mit 
Schreiben vom 30.05.2025 genehmigt, s. Anlage 1. 

Die betraglichen Abweichungen der geprüften BPU gegenüber dem geprüften Bedarfs-

programm betragen 6.244.400 € bzw. gegenüber der geprüften Vorplanungsunterlage 

709.000 €. Die inhaltliche und kostenmäßige Prüfung der Vorplanungsunterlage hat im 

Wesentlichen Bestand. Die Kostenveränderung beruht lediglich auf den allgemeinen Kos-
tensteigerungen aufgrund der Entwicklung des Baupreisindex (III. Quartal 2018 bis II. 

Quartal 2023). Die Mehrkosten für baulich-technische Notwendigkeiten betragen im Er-

gebnis der Fortschreibung der Planung 5.656.775 € und wurden zum Teil durch inhaltlich-

konzeptionelle Anpassungen ausgeglichen (-620.560 €). Eine Synoptische Darstellung 

der Kostenentwicklung nach RS VI MH Nr. 01/2026 ist in Anlage 3 beigefügt. 
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Tab. 1: Kostenvergleich nach DIN 276 

Kostengruppe Euro brutto* 

 

BP 

geprüft  

10.12.2020 

 

VPU  

geprüft 

16.09.2022 

 

BPU einge-

reicht 

März 2023 

 

BPU  

geprüft 

24.07.2023 

    
Index 

III/2020 

Index 

II/2022 

Index 

IV/2022 

Index 

II/2023 

100 Grundstück 68.300 65.000 41.055 41.864 

200 Herrichten und Erschließen 223.000 212.376 202.582 184.165 

300 Bauwerk-Baukonstruktion 6.575.800 8.711.413 10.551.372 9.543.483 

400 Bauwerk-Technische Anlagen 3.314.800 4.515.000 6.105.613 5.300.497 

Summe 300+400 BWK 9.890.600 13.226.413 16.656.985 14.843.980 

500 Außenanlagen 672.600 824.377 1.078.376 1.005.755 

600 Ausstattung und Kunstwerke 495.500 176.149 227.154 201.819 

620 
Kunstwerke > Kunst am Bau  
0,5% auf BWK (300+400) 

49.500 66.132   74.220 

Summe 100-600 GBK 11.350.000 14.504.314 18.165.097 16.277.585 

700 
Baunebenkosten 25% KG 300-

600 
2.874.600 3.675.677 3.972.309 2.983.232 

  
Honorare Kunst am Bau 0,5%  
auf BWK KG 300+400 

49.500 66.132 83.285 74.220 

Gesamtkosten 100-700 14.224.600 18.179.992 22.178.461 19.260.816 

UV und Rundung gesamt 

  

in KG enthal-

ten 
1.580.008 

2.016.224  
in KG enthal-
ten 

1.208.184 

GK 100-700 (incl. UV u. Rundung) 14.224.699 19.760.000 22.178.461 20.469.000 

*) Kosten brutto gemäß III 1313.H F          

Das Raum- und Funktionsprogramm entspricht dem genehmigten Bedarfsprogramm und 

den genehmigten Vorplanungsunterlagen. Da keine Änderungen vorgenommen wurden, 

liegen die Werte im Bereich vergleichbarer Referenzobjekte und der Orientierungswerte 

des Deutschen Studentenwerks. Die Werte sprechen für eine optimierte Flächen- und Bau-
werksdimensionierung zur Herstellung der geforderten Nutzungsflächen. 
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Tab.2: Gesamtübersicht über die Flächenanteile 

Soll/Ist-Vergleich Flächen/Kubus       

m² 
BP geprüft  

10.12.2020 

VPU  

ge-

prüft 

BPU  

einge-

reicht 

BPU  

geprüft 

Orientierungs- 

werte  

Deutsches Stu-

dentenwerk 

 

NUF m² 4.204 4.148 4.148 4.148 4.204 
 

BGF m² 6.444 6.327 6.327 6.327 6.715 
 

BRI m³ 19.719 20.882 20.882 20.882 20.815 
 

 
Vergleich Grundflächen nach DIN*        

m² 
BP geprüft  

10.12.2020 

VPU  

ge-

prüft 

BPU  

einge-

reicht 

BPU  

geprüft 

Differenz 

BPU./. VPU ge-

prüft 

 

NUF 1 3.648 3.590 3.590 3.590 0 
 

NUF 2 0 0 0 0 0 
 

NUF 3 21 21 21 21 0 
 

NUF 4 0 10 10 10 0 
 

NUF 5 0 0 0 0 0 
 

NUF 6 0 0 0 0 0 
 

NUF 1-6 3.669 3.621 3.621 3.621 0 
 

NUF 7 535 527 527 527 0 
 

Summe NUF 4.204 4.148 4.148 4.148 0 
 

TF 71 71 71 71 0 
 

VF 904 920 972 972 52 
 

NRF 5.180 5.139 5.192 5.192 53 
 

* inkl. Balkone   
 

Flächenverhältnisse       
 

  

BP geprüft  

10.12.2020 

VPU  

geprüft 

BPU  

eingereicht 

BPU  

geprüft 

Orientierungs- 

werte 
 

BGF/NUF 1,53 1,52 1,53 1,53 ca. 1,6 
 

BRI/NUF 4,69 5,03 5,04 5,04 4,95 
 

BRI/BGF 3,06 3,30 3,30 3,30 3,1 
 

 

  



 

 

7 

3. Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme – Darstellung des Landes Berlin bei  

einem Verzicht der Baumaßnahme erwachsenden Nachteils 

 

Mit der Baumaßnahme werden die Richtlinien der Regierungspolitik umgesetzt, bis zum 

Ende der Legislaturperiode mindestens 5.000 neue Wohnheimplätze und damit bezahl-

baren Wohnraum für Studierende und Auszubildende zu schaffen.   

In Berlin ist die Zahl der Studierenden insgesamt im Zeitraum 2010-2024 von 140.070 

auf 200.440 gestiegen. Das sind rund 60.370 Studierende mehr (+43%) als in 2010. Nach 

den aktuellen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes ist nach dem leichten 

coronabedingten Rückgang der Studierendenzahlen wieder ein deutlicher Anstieg zu be-
obachten.  

Hieraus ergibt sich ein hoher Bedarf an zusätzlichen Flächen für studentischem Wohn-

raum. Aktuell bietet das studierendenWERK Berlin 9.175 Wohnheimplätze für Studierende 

an. Die Versorgungsquote liegt mit rund 6% deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt 

von rund 10%. Berlin war eines der Länder, welches die Bundesratsinitiative für das Bund-
Länder-Programm „Junges Wohnen“ mit auf den Weg gebracht hat. 

Ohne den Neubau des Wohnheims für Studierende bleibt die Versorgungsquote Berlins 

weiterhin deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Wichtige Ziele der Richtlinien der Re-

gierungspolitik im Bereich der sozialen Wohnraumförderung würden nicht umgesetzt. 

 

4. Risikoanalyse und Risikovorsorge 

 

 

5. Berechnung der fiktiven Gesamtkosten 

 
Die Genehmigung der Bauplanungsunterlage (BPU) erfolgte im 3. Quartal 2023 mit Ge-

samtkosten in Höhe von 20.469.000 € (Kostenstand BPI II. Quartal 2023). Der Baubeginn 

 
[1]Qualitative Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit von Risikoereignissen:  

Auftreten nach bisheriger Erfahrung           prognostizierte Eintrittswahrscheinlichkeit  

fast sicher - zumindest bei jedem 2. Fall     (0,50)               "hoch"  

häufig - bei jedem 2. bis 5. Fall                   (0,50 - 0,20)     "erhöht"  

manchmal - bei jedem 5. - 10. Fall             (0,20 - 0,10)     "etwas erhöht"  

selten - bei jedem 10. bis 25. Fall               (0,10 - 0,04)     "gering"  

fast nie - höchstens bei jedem 25, Fall        (0,04 - 0)          "sehr gering" 

Risiken für Mehrkosten auf 

Grund von ...  

Eintrittswahrscheinlich-

keit[1] 

Mehrkosten 

1) Baugrundrisiken  kein Risiko nicht berücksichtigt 

2) Schadstoffentsorgung geringes Risiko 
weitestgehend 

berücksichtigt 

3) Bestandskonstruktion  gering 
weitestgehend 

berücksichtigt 

4) Genehmigung / Brand-

schutz  
gering 

weitestgehend 

berücksichtigt 

5) Vergaberisiken  gering nicht berücksichtigt 

6) Insolvenzen  gering nicht berücksichtigt 
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ist für das 4. Quartal 2026 geplant. Die Fertigstellung wird für das 4. Quartal 2028 prog-

nostiziert, s. Anlage 4.  

Die Zeitspanne vom Prüfergebnis gemäß geprüfter BPU bis zur Fertigstellung liegt damit 

bei geschätzten 6 Jahren.  

Vereinfachte Ermittlung der fiktiven Hochrechnung:  

Baupreisänderung = Ursprünglicher Baupreis x Jahre x Baupreisindex 

9.947.934 € € = 20.469.000 x 6 x 8,1% 

Die Gesamtkosten der BPU würden sich aufgrund der fiktiven Hochrechnung und dem 

anzuwendenden Baupreisindex von 8,1 % nach 4.2.1 c HWR 2026 (HWR 2026) von 

20.469.000 € brutto um 9.947.934 € brutto auf theoretisch 30.416.934 € brutto erhöhen. 
Eine Hochrechnung der fiktiven Gesamtkosten zum geplanten Zeitpunkt der Fertigstellung 

gem. HWR 2026 ist in Anlage 5 beigefügt. 

 

6. Darstellung der zu erwartenden Nutzungskosten und der Wirtschaftlichkeit 

 
Zur Wirtschaftlichkeit und Kostenermittlung wurde der Kennwertvergleich der Referen-

zobjekte zugrunde gelegt. Für einen Kostenvergleich wurden die bauwerksbezogenen 

Kostengruppen 300 – Baukonstruktion – und 400 – Technische Anlagen – bzw. die aus 

diesen beiden Kostengruppen gebildeten Kostenkennwerte herangezogen: 

• 3.818,- €/ qm NUF (Kosten pro qm Nutzfläche) 

• 2.503,- €/qm BGF (Kosten pro qm Bruttogrundfläche) 

•    758,- € /qm BRI (Kosten pro qm Bruttorauminhalt). 
 

Im Ergebnis der Prüfung kann anhand vorgenannter Kostenkennwerte die Wirtschaftlich-

keit nachgewiesen werden. Die Bauwerkskosten (KG 300+400) liegen leicht über bzw. 

leicht unter den Mittelwerten vergleichbarer Referenzobjekte. 

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis ei-

ner Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Gemäß Vordruck ABau 2013 III 1323.H. F, der 

als Anlage 6 beigefügt ist, betragen die zu erwartenden jährlichen Kosten nach Fertig-

stellung der Maßnahme: 

Betriebskosten:  244.497,00 € 

Instandsetzungskosten:   84.968,80 € 

Summe Nutzungskosten: 329.465,80 € 

 

7. Vorgesehene Finanzierung der Maßnahme 

 
Die Finanzierung der Gesamtkosten ist aus dem Sondervermögen SIWA und der Bund-

Länder-Förderung Junges Wohnen vorgesehen. Die Mittel aus beiden Finanzierungsquel-

len sind notwendig, um die in sich geschlossene Gesamtfinanzierung für den Neubau Stu-

dierendenwohnheim Aristotelessteig sicherzustellen.  

Der Hauptausschuss hatte in diesem Kontext mit Bericht - RN 1351 auch das Ergebnis der 
geprüften Bauplanungsunterlage (BPU) gemäß Prüfbericht der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen vom 24.07.2023 mit festgesetzten Gesamtkosten 

in Höhe von 20.469.000,00 € zur Kenntnis genommen. In dem Bericht RN 1351 wurde 

dem Hauptausschuss auch das Ergebnis der fiktiven Hochrechnung der Gesamtkosten 
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zum Zeitpunkt der Fertigstellung gemäß Ziffer 2.2.1 c HWR 2023 dargelegt; dies wird jetzt 

gemäß HWR 2026 aktualisiert, vgl. Anlage 5. 

Mit Senatsbeschluss vom 11.07.2023 und Beschluss des Hauptausschusses vom 

06.12.2023 zum Haushaltsgesetz 2024/25, RN 1354-1, wurde eine Sonderzuführung an 

das SIWA VII-2022, Kapitel 9810, Deckungskreis 30, in Höhe von 9,86 Mio. € beschlos-

sen. Diese Mittel sollen gemäß Beschluss 54. HA - RN 1351 und Beschluss 55. HA - RN 

1354-1 zweckgebunden für den Neubau des Studierendenwohnheims Aristotelessteig – 

Kapitel 9810, Titel 84059 – eingesetzt werden. Insgesamt sind damit im SIWA-Haushalt - 

Kapitel 9810, Titel 84059 - für den Neubau des Studierendenwohnheims 11,96 Mio.€ 

veranschlagt. 2,1 Mio. € wurden für diesen Zweck bereits im Jahr 2020 im SIWA-
Haushaltsplan veranschlagt. 

Gemäß Beschluss 54. HA - RN 1351 ist zudem vorgesehen, für den Neubau Mittel aus der 

Bund-Länder-Förderung „Junges Wohnen“ in Anspruch zu nehmen. Wird diese Förderung 

mit rechtskräftigem IBB-Bewilligungsbeschied bewilligt, sind diese Fördermittel aus dem 

Sondervermögen soziale Wohnraumförderung „Junges Wohnen“ - Kapitel 1295, Titel 
88410 - vorrangig in Anspruch zu nehmen. Mittlerweile liegt eine Fördermittezusage der 

Investitionsbank vom 30.10.2025 vor. Danach erhält das studierendenWERK Berlin 

• ein Förderdarlehen in Höhe von 10.846.654,00 € sowie 

• einen einmaligen Baukostenzuschuss in Höhe von 1.055.156,00 € 

Zudem liegt ein Fördermittelvertrag zwischen der IBB sowie dem studierendenWERK vom 

12.11.2025 vor. Zur Erfüllung der Förderbedingungen (3.2 der Förderrichtlinie in Verbin-

dung mit § 11 Wohnungsbauförderungsgesetz) ist die Einräumung eines Erbbaurechts für 

das studierendenWERK Berlin an der zu bebauenden Flächen notwendig. Das zum Fach-

vermögen der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege gehörende 

Grundstück Aristotelessteig 2 - 12 wird seit dem 01.07.1997 durch das studierenden-

WERK Berlin bewirtschaftet und verwaltet. Von dieser Fläche soll nunmehr ein ca. 2.247 
m² großes unbebautes Teilgrundstück für den Neubau herausgelöst und ein Erbbaurecht 

zugunsten des studierendenWERK Berlin bestellt werden. Ein solcher Erbbaurechtsvertrag 

wurde am 07.01.2026 beurkundet. Der Vertrag steht u. a gem. § 7 Abs. 1 des Haushalts-

gesetzes 2026/2027 unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Hauptausschusses zu den 

Gesamtkosten des Bauvorhabens nach Maßgabe der geprüften Bauplanungsunterlage 

vom 24.07.2023. 

 

  



 

 

10 

Mithin stellt sich die vorgesehene Gesamtfinanzierung der Maßnahme wie folgt dar: 
 

  

Prüfvermerk vom 24.07.2023 

 

 

In Vertretung 

 
 

Dr. Henry Marx 

Senatsverwaltung für Wissenschaft,  

Gesundheit und Pflege 

 

 
 

Anlagen 

(1) Zustimmung gem. § 24 Abs. 5 S. 2 LHO zur Änderung des Bedarfsprogramms von 

SenFin vom 30.05.2025 

(2) ABau 2013 III 133 F Vorblatt BPU und PV SenStadt 

(3) Synoptische Darstellung und Begründung der betraglichen Abweichungen  

(4) Terminplan 
(5) Fiktive Indexhochrechnung der Gesamtkosten von Baumaßnahmen zum geplanten 

Zeitpunkt der Fertigstellung gem. HWR 2026 

(6) ABau 2013 III 1323.H F Betriebs- und Instandsetzungskosten  







































Kapitel 9810, Titel 84059, stW, Neubau eines Studierendenwohnheims mit 176 Wohnheimplätzen

KGR BP

geprüft

10.12.2020

Index lll / 2020~~

VPU

geprüft

02.09.2022

Index ll / 2022

BPU

geprüft

24.07.2023

Index ll / 2023

BPU - BP

Betragliche 

Abweichungen

davon baul. techn.

Notwendigkeiten

davon inhaltliche 

Abweichungen

Begründung Ergänzung 

17.03.2025

Kostenänderung

in  Euro

(BPU-BP)

Ergänzung 

17.03.2025

Kostenänderung 

in %

(BPU-BP)

Ergänzung 

17.03.2025

Begründung

100 Grundstück 68.300 € 65.000 € 41.864 € -26.436 € -26.436 € 0 € -26.436 € -39%
Für das BP wurde seinerzeit Annahmen für die Vermessungskosten  

getroffen welche im Laufe der Planung/Projektfortschreibung durch 

eingegangene Rechnungen korrigiert wurden. 

-26.436 € 0 €

Die Annahme/Kosten für das Baugrundgutachten wurde hier

ausgenommen und der KG700 neu zugeordnet. Die Kosten für Vermessung 

wurden aktualisiert. 

200 Herrichten u. Erschließen 223.000 € 212.376 € 184.165 € -38.835 € -38.835 € 0 € -38.835 € -17%
Für das BP wurde seinerzeit Annahmen getroffen welche im Laufe 

der Planung durch beisielsweise Angebote von Telekom, Vattenfall 

und Stromnetz Berlin präzisiert wurden

-38.835 € Vertiefte Planung allgemein.

300
Bauwerk

- Baukonstruktion
6.575.800 € 8.711.413 € 9.543.483 € 2.967.683 € 3.736.683 € -769.000 € 2.967.683 € 45%

-769.000 €

BP zu VPU Einsparmöglichkeiten welche für diie BPU übernommen wurden 

sind berücksichtigt. z.B.: Außenwandbekleidung entfällt.

Die Kosten für die Zimmerwände 

wurden durch die andere Materialien optimiert. 

-223.255 € Verschiebung von Pauschalen ins UV

-3.759 € Rundungsabweichungen / Summenfehler KG 334

-149.308 € Mehrminderung unter Berücksichtigung Prüfergebnis VPU

107.100 € Anpassung Gründach für PV-Anlage

4.005.905 €

Vertiefte Planung allgemein. Berücksichtigung von Design for all nach ABau 

sowie die Berücksichtigung der kritisch gewürdigten Punkte in der VPU zum 

Gemeinschaftsraum. Dies machte eine Plananpassung des EGs notwendig. 

Baupreissteigerungen (Pandemie und Ukrainekrieg) und Indexanpassungen 

Index lll / 2020 zu Index ll / 2023

400
Bauwerk

-Techn. Anlagen
3.314.800 € 4.515.000 € 5.300.497 € 1.985.697 € 1.985.697 € 0 € 1.985.697 € 60%

Keine Planänderungen nur detailierte Planung und Kostenberechnung.

Hauptkostentreiber Baupreissteigerung und Indexanpassung.

1.985.697 €
Vertiefte Planung allgemein. Baupreissteigerungen (Pandemie und 

Ukrainekrieg) und Indexanpassungen Index lll / 2020 zu Index ll / 2023

Summe (300-400) 9.890.600 € 13.226.413 € 14.843.980 € 4.953.380 € 5.722.380 € -769.000 € 4.953.380 € 50%

500 Außenanlagen 672.600 € 824.377 € 1.005.755 € 333.155 € 333.155 € 0 € 333.155 € 50%

333.155 €

Vertiefte Planung allgemein. Berücksichtigung von Design for all nach ABau. 

Baupreissteigerungen (Pandemie und 

Ukrainekrieg) und Indexanpassungen Index lll / 2020 zu Index ll / 2023

0 €

0 €

600 Ausstattung u.  Kunstwerke 495.500 € 182.200 € 201.819 € -293.681 € -367.901 € 74.220 € -293.681 € -59%

74.220 €

Kunst am Bau bezieht sich auf die KG300/400, 

da diese Kosten gestiegen sind steigen auch

 prozentual die Kosten bei Kunst am Bau

-367.901 €

Vertiefte Planung. Möbelplanung wurde auf Basis der ABC-Liste indiziert.

Einbaumöbel wurden der KG 300 zugeordnet.

Summe (200-600)              11.281.700 €           14.445.366 € 16.235.719 € 4.954.019 € 5.648.799 € -694.780 € 4.954.019 € 44%

700
Bauneben-

kosten
2.874.600 € 3.675.677 € 2.983.232 € 108.632 € 34.412 € 74.220 €

74.220 € Honorare für Kunst am Bau

34.412 € 0 €
Vertiefte Planung allgemein. Keine Planänderungen nur detailierte Planung und Kostenberechnung.

Hauptkostentreiber Baupreissteigerung und Indexanpassung.

Summenfehler im Prüfvermerk, 

Korrekur durch stW
-6451 0 €

Summe (100-700) 14.224.600 € 18.179.592 € 19.260.815 € 5.036.215 € 5.656.775 € -620.560 € 5.036.215 € 35%

0 € 0 € 0 € 0 €

0 €

UV und Rundung In KG enthalten 1.580.408 € 1.208.184 € 1.208.184 € 1.208.184 €

Gesamtsumme 14.224.600 € 19.760.000 € 20.469.000 € 6.244.400 € 6.864.960 € -620.560 € 6.244.400 € 44%

***

Für das BP sind die Ansätze für UV und Rundung den Kostengruppen zugeordnet.

** Siehe Seite 5von12 Prüfvermerk BP - Z MH 45

***Summenfehler im Prüfvermerk, Korrekur durch stW - 6.451 Euro

Synoptische Darstellung der betraglichen und inhaltlichen Abweichungen zwischen vorgesehenen Gesamtkosten (vorgesehene GK) entsprechend den geprüften Vorplanungsunterlagen und 

geprüften Bauplanungsunterlagen (BPU) nach Kostengruppen (KGR) (DIN 276/2008-12) und Begründung (Stand 12.02.2024, ergänzt 20.03.2025)
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Vertragsschluss IBB - Voraussetzung für Start Vergabeverfahren

Vertragsschluss Erbbaurechtsvertrag  - Voraussetzung für Start Vergabeverfahren

Vergabeverfahren 

Vorbereitung des Verfahrens, BKT, Teilnahmewettbewerb

Vergabeunterlagen: Allgemein, GU/TÜ-Vertrag, funktionale Bauleistungsbeschreibung

Auswertung Erstangebote (5 Angebote), 3 Mo Bieter 2 Mo Prüfung Angebote

Auswertung Optimierungsangebote

Auswertung endgültigen Angebote

Auftragerteilung zu Baubeginn

GU/TÜ Vorbereitung Baustart/Ausführungsplanung

Bau

KG100 Grundstück

Öffentliche Erschließung

KG200 Herrichten und Erschließen

Tiefbau (Baugrube, BE, SM)

KG300 Bauwerk – Baukonstruktionen

Rohbau/Gründung

Gerüst

Tischler (Türen/Fenster)

Trockenbau

Putz- und Malerarbeiten

Bodenleger

Dachdecker

Tischler (Möbel fest)

Baufeinreinigung

KG400 Bauwerk – Technische Anlagen

Heizung/Sanitär

Lüftung

Elektro

Aufzug

Waschsalon (Maschinen)

Schließsystem

KG500 Außenanlagen

Garten- und Landschaftsbau

KG600 Ausstattung und Kunstwerke

Tischler (Möbel lose) und Kunst am Bau

KG700 Baunebenkosten

Vermietstart

100%

60% 40%

50% 50%

50% 50%

100%

100%

100%

2029 2030

Terminplan zu Kapitel 9810, Titel 84059

Stand: 15.10.2025

Erstellt: Herr Martin (studierendenWERK BERLIN)

2025 20282026 2027



Anlage 5 
Unterlagen nach 4.2.1 HWR 2026 Berechnung der fiktiven Gesamtkosten 

Stand 07.01.2026 

 

Seite 1 von 1 

 

Sondervermögen Investitionen in die Wachsende Stadt (SIWA) 

- Kapitel 9810, Titel 84059 

 

studierendenWERK Berlin 

Neubau eines Studierendenwohnheims mit 176 Wohnheimplätzen,                

Aristotelessteig 2-12, in 10318 Berlin-Lichtenberg  

 

 

Vereinfachte Berechnung der fiktiven Indexsteigerung für eine Hochbaumaßnahme  

 

Für die Maßnahme liegen geprüfte Bauplanungsunterlagen (BPU) vom 20.06.2023 mit 

Gesamtkosten über 20.469.000 € (BPI II/2023) vor. Für die Fertigstellung wird von der 

Baudienststelle lt. Rahmenterminplan Baubeginn 04/2026 und Fertigstellung 04/2029 

prognostiziert, Bauzeit 3 Jahre. 

Die Zeitspanne vom Prüfergebnis gemäß geprüfter BPU bis zur Fertigstellung liegt damit 

bei geschätzt 6 Jahren.  

Vereinfachte Ermittlung der fiktiven Hochrechnung:  

6 Jahre x 8,1% =48,6 %;     20.469.000 € x 48,6% = 9.947.934 € 

Die Gesamtkosten der BPU würden sich aufgrund der fiktiven Hochrechnung und dem 

anzuwendenden Baupreisindex von 8,1 % gem. 4.2.1 HWR 2026 

von 20.469.000 € brutto um 9.947.934 € brutto auf theoretisch 30.416.934 € brutto 

erhöhen. 

 

  

 



III 1323.H F 
(Angaben zu den Betriebs- und Instandsetzungskosten nach DIN 18960/2008-02)  

 ABau 2013, Stand: November 2017 Seite 1 von 1 
 

 

Angaben zu den 

Betriebs- und Instandsetzungskosten nach DIN 18960/2008-02 

Ermittlung der nach Fertigstellung der Maßnahme zu erwartenden jährlichen Haushaltsbelastungen (§ 24 Abs. 1 LHO) 

 
Baumaßnahme: 1) Liegenschaftsbezeichnung: 

  
  
  

 Bezeichnung des Bauwerks/Baukörpers: 
  
  
  

 
Fläche: 2) m² BRI: m³ Gradtagszahl:  

Wärmeleistung: MW Elektr. Anschlussleistung: kW 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Art der Nutzungskosten NKgr nach  
DIN 18960 

Einheit Kosten 2) 
(€/m² * a) 

Kosten/Einheit 
(in €) 

Kosten/Jahr 
(in €/a) 

Anteil 
(in %) 

Verbrauch/Jahr 
(Einheit/a) 

Verbrauch 2) 
(Einh./m² * a) 

Wasser 311 m³       

Abwasser 321 m³       

Wärme/Fernwärme/-kälte 312-315 MWh       

Strom 316 MWh       

sonst. Ver-/ Entsorgung 317-319;329        

Reinigung und Pflege 330 + 340        

Bedienung, Inspektion, Wartung 350        

Sicherheits- und Überwa-
chungsdienste 

360      Nachrichtliche Angabe der Personal-
kosten (in €) bei Einsatz von verwal-
tungseigenem Personal: 

Betriebskosten (Summe NKgr. 310 bis 360)  100   

 
Instandsetzung Baukonstruktion 410      Nachrichtliche Angabe der Personal-

kosten (in €) bei Einsatz von verwal-
tungseigenem Personal: Instandsetzung Techn. Anlagen 420     

Instandsetzung Außenanlagen 430     

Instandsetzungskosten (Summe 410 bis 430)    

 

Summe Nutzungskosten 310 bis 360 und 410 bis 430   

 

Aufgestellt  
 

 Berlin, 
    (PLZ)                    (Datum) 

 
 

 
                        

Unterschrift Aufsteller (z.B. Leiter der hausverwaltenden Dienststelle/Facility Management) 

Hausverwaltende Dienststelle:  1) 

1) Genaue Bezeichnung, Ort, Straße, Hausnummer  
2) Bezugsgrößen sind NUF / NRF (DIN 277/2016-01)  
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